
Richtlinie für die Punktevergabe 5. Klasse (Matura) 

Schulguthaben für die Matura 

 

Pro Jahr kann maximal ein Punkt zugewiesen werden. 

Außerschulische Leistungen  

 

Punktevorschlag 

Zweisprachigkeitsprüfung, Italienischprüfung CILS und andere 

gleichwertige Sprachzertifikate (B1, B2, C1, wobei in der 5. Klasse nur 

noch Zertifikate ab Niveaustufe B2 anerkannt werden) 

 

Jeweils ein Punkt pro 

Niveau 

Zertifikat ECDL Standard (=7 Module)  

 

1 Punkt 

Zertifikat EBCL (alle Module)  

 

1 Punkt 

Sprachkurse (mind. zwei Wochen) mit Sprachprüfung oder 

Bestätigung mit der entsprechenden Einstufung  

 

1 Punkt 

Aktive Mitarbeit im sozialen Bereich – Ehrenamt (z.B. Weißes Kreuz, 

Rotes Kreuz, Altersheim, Jugendgruppenleitung, Feuerwehr, 

Musikkapelle, Caritas - mind. 25 Stunden)  

 

1 Punkt 

Herausragende Leistung im sportlichen Bereich (Teilnahme an 

Landesmeisterschaften, Staatsmeisterschaften)  

 

1 Punkt 

Trainer- und Schiedsrichtertätigkeiten bei Sportaktivitäten  

 

1 Punkt 

Herausragende Leistung im musischen, künstlerischen und 

kulturellen Bereich  

Musischer Bereich: Bronze, Silber, Gold, Konservatorium  

Künstlerischer Bereich: Theatergruppe mit Vorstellung, Preise bei 

künstlerischen Wettbewerben;  

Kultureller Bereich: Prämierungen in literarischen, künstlerischen 

Bereich  

 

1 Punkt 

Prämierung bei beruflichen, wissenschaftlichen und technischen 

Wettbewerben z.B. Verkaufswettbewerb, Fotografie Wettbewerb, 

politisches Quiz, Fab Lab…  

 

1 Punkt 

 

Anmerkungen:  

Mit Ausnahme der Zweisprachigkeitsprüfung dürfen Zeugnisse und Bestätigungen, ausgehend 

vom anzurechnenden Schuljahr, nicht älter als zwei Jahre sein!  

Mit Ausnahme von Zweisprachigkeitsprüfungen (B1, B2, C1) wird jeder Bereich, z.B. Weißes 

Kreuz, nur einmal anerkannt. 

 



Ermittlung des Schulguthabens  

Grundlage für die Berechnung des Schulguthabens sind folgende Daten:  

3. Klasse:  

• A: Notenschnitt aller Fächer, Kompetenzen und Lernfelder laut Abschlusszeugnis der 3. 

Klasse inkl. der Verhaltensnote, ausgenommen Religion  

• B: Note der Fachprüfung am Ende der 3. Klasse (falls vorhanden)  

• M = Mittelwert aus A und B  

 

4. Klasse:  

• A: Notenschnitt aller Fächer, Kompetenzen und Lernfelder laut Abschlusszeugnis der 4. 

Klasse inkl. der Verhaltensnote, ausgenommen Religion  

• B: Note der Diplomprüfung am Ende der 4. Klasse (falls vorhanden)  

• M = Mittelwert aus A und B  

 

5. Kasse:  

• M = Notenschnitt aller Fächer und Kompetenzen der 5. Klasse inkl. der Verhaltensnote, 

ausgenommen Religion  

 

 

 



Ab einem Durchschnitt Komma-Sieben (z.B. 6,7; 7,7; 8,7 usw.) wird automatisch die höhere 

Schulguthabenpunktezahl vergeben. Der Punkt für die außerschulische Tätigkeit wird nur für eine 

Aufrundung bei einem Durchschnitt unter Komma-Sieben vergeben (z.B. 6,1; 7,2 usw.). 


